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Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 2708
der Abgeordneten Dr. Esther Schröder
Fraktion der SPD
Landtagsdrucksache 4/7139
Kofinanzierung Brandenburger Regionalbudgets
Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 2708 vom 14.01.2009:
Für die seit dem 1. März 2008 laufende zweite Phase der Regionalbudgetförderung werden 20 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds zur Verfügung gestellt. Die notwendige Kofinanzierung kann durch ergänzende kommunale Mittel, durch Mittel aus dem SGB II (außer Kosten der Unterkunft, § 22 SGB II und einmalige Leistungen im Sinne § 23 SGB II) durch Mittel aus dem SGB III und auch durch private Mittel erfolgen. Landesmittel zur Kofinanzierung stehen seitens der Landesregierung nicht zur Verfügung.

Ich frage daher die Landesregierung:

1. In welchem Umfang machen die Zuwendungsempfänger vor Ort in der laufenden zweiten Phase von den o.g. Möglichkeiten der Kofinanzierung Gebrauch? (Ich bitte um detaillierte Aufstellung der Kofinanzierung in Euro nach Landkreis und Kofinanzierungsquelle.)

2. In welchem Umfang werden in der laufenden zweiten Phase Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, betriebliche Trainingsmaßnahmen, außerbetriebliche Trainingsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung sowie Maßnahmen der Förderung beruflicher Weiterbildung zur „Darstellung der nationalen Kofinanzierung“ genutzt? (Bitte stellen Sie die Summen pro Kofinanzierungsart sowie die Teilnehmerzahlen pro Maßnahmeart  in einer anschaulichen Übersicht dar.)

3. Wie viele Personen pro Landkreis / kreisfreie Stadt sowie insgesamt auf das Land Brandenburg bezogen wurden im Zeitraum 1.3.2008 bis 1.1.2009 im Rahmen der Regionalbudgets gefördert?

4. Wie viele im Regionalbudget geförderte Personen waren am 1.1.2009 Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, betrieblichen Trainingsmaßnahmen, außerbetrieblichen Trainingsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung sowie an Maßnahmen zur Förderung beruflicher Weiterbildung. (In einer Übersicht bitte getrennt nach Maßnahmeart und Landkreis ausweisen.)

5. Wie viele Teilnehmer am Regionalbudget konnten bis zum 1.1.2009 im Rahmen der zweiten Phase ohne anschließende zusätzliche Förderung in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden?

6. In welchen Branchen und Bereichen und auf welcher Basis (Selbständigkeit, abhängige Beschäftigung) erfolgte die Eingliederung?

7. Wie bewertet die Landesregierung die Nachhaltigkeit der Eingliederung in reguläre Arbeit? (Bitte weisen Sie die Anzahl der Übergänge aus dem Regionalbudget in befristete und unbefristete Beschäftigung aus.)

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie die Kleine Anfrage wie folgt:
Vorbemerkung:

Wie in der Antwort zur mündlichen Anfrage 2088 bereits mitgeteilt, erfolgt die Gestaltung der Maßnahmen und Projekte der Regionalbudgets in Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte. In den mit dem MASGF abgeschlossenen Zielvereinbarungen werden keine Festlegungen zur Art der Kofinanzierung getroffen. Da das Regionalbudget II sich derzeit in der Umsetzung befindet, konnten von den Gebietskörperschaften nur vorläufige Angaben gemacht werden. Detaillierte Angaben zu den Ergebnissen der Förderung können erst nach Beendigung des Regionalbudgets II sowie vereinbarter Nachfristen gemacht werden.
Frage 1:

In welchem Umfang machen die Zuwendungsempfänger vor Ort in der laufenden zweiten Phase von den o.g. Möglichkeiten der Kofinanzierung Gebrauch? (Ich bitte um detaillierte Aufstellung der Kofinanzierung (Kofi) in Euro nach Landkreis und Kofinanzierungsquelle.)
zu Frage 1:

	Landkreis / kreisfreie Stadt
	Kofi SGB II/III
	Kofi kommunale Mittel 
	Kofi private Mittel

	Barnim
	1.038.418,16
	0,00
	127.200,28

	Brandenburg an der Havel
	463.605,80
	0,00
	108.759,28 

	Cottbus
	368.496,93
	0,00
	0,00

	Dahme-Spreewald
	288.334,11
	45.352,27
	15.360,00

	Elbe-Elster
	321.314,30
	10.542,70
	3.000,00

	Frankfurt (Oder)
	561,974,00
	10.853,00
	0,00

	Havelland
	Kofi wird mit dem Verwendungsnachweis nachgewiesen

	Märkisch-Oderland
	686.856,89
	14.059,00
	0,00

	Oberhavel
	0,00
	640.300,00
	88.400,00

	Oberspreewald-Lausitz
	421.500,00
	0,00
	0,00

	Oder-Spree
	688.424,61
	20.705,22
	142.541,14

	Ostprignitz-Ruppin
	369.700,53
	19.200,00
	176.542,58

	Potsdam
	360.010,80
	0,00
	182.000,00

	Potsdam-Mittelmark
	324.900,00
	14.400,00
	0,00

	Prignitz
	282.206,00
	33.150,00
	156.582,00

	Spree-Neiße
	386.528,57
	0,00
	0,00

	Teltow-Fläming
	665.102,00
	0,00
	0,00

	Uckermark
	669.228,70
	0,00
	36.535,25


Frage 2: In welchem Umfang werden in der laufenden zweiten Phase Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), betriebliche Trainingsmaßnahmen (betr. TM), außerbetriebliche Trainingsmaßnahmen (außerbetr.TM), Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante (AGH-Entgelt), Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) sowie Maßnahmen der Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) zur „Darstellung der nationalen Kofinanzierung (Kofi)“ genutzt? (Bitte stellen Sie die Summen pro Kofinanzierungsart sowie die Teilnehmerzahlen (TN) pro Maßnahmeart  in einer anschaulichen Übersicht dar.)
zu Frage 2:
	Landkreis / kreisfreie Stadt
	ABM Kofi in €
	TN 
	betr. TM in €
	TN
	außerbetr. TM in €
	TN

	Barnim
	244.786,40
	20
	48.055,00
	25
	81.250,00
	112

	Brandenburg an der Havel
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Cottbus
	214.414,15
	16
	0,00
	0
	0,00
	0

	Dahme-Spreewald
	0,00
	0
	0,00
	10
	0,00
	0

	Elbe-Elster
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Frankfurt (Oder)
	179.720,00
	58
	129.000,00
	119
	0,00
	0

	Havelland
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Märkisch-Oderland
	k. A.
	59
	k. A.
	203
	0,00
	0

	Oberhavel
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Oberspreewald-Lausitz
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Oder-Spree
	0,00
	0
	0,00
	0
	381.957,35
	738

	Ostprignitz-Ruppin
	237.374,13
	26
	0,00
	0
	0,00
	0

	Potsdam
	144.391,80
	22
	0,00
	0
	0,00
	0

	Potsdam-Mittelmark
	324.900,00
	22
	0,00
	0
	0,00
	0

	Prignitz
	91.150,00
	11
	0,00
	0
	0,00
	0

	Spree-Neiße
	96.283,16
	14
	59.599,20
	35
	0,00
	0

	Teltow-Fläming
	108.310,00
	18
	0,00
	0
	0,00
	0

	Uckermark
	190.800,00
	38
	0,00
	0
	60.000,00
	250


	Landkreis / kreisfreie Stadt
	AGH-Entgelt in €
	TN 
	MAE in €
	TN
	FbW in €
	TN

	Barnim
	308.718,26
	34
	226.961,70
	107
	31.013,46
	20

	Brandenburg an der Havel
	322.757,94
	35
	249.607,14
	232
	0,00
	0

	Cottbus
	47.042,78
	25
	0,00
	0
	96.240,00
	60

	Dahme-Spreewald
	0,00
	0
	45.727,15
	61
	0,00
	0

	Elbe-Elster
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Frankfurt (Oder)
	70.980,00
	10
	62.370,00
	143
	80.028,00
	32

	Havelland
	k.A.
	56
	0,00
	0
	0,00
	0

	Märkisch-Oderland
	0,00
	0
	k. A.
	228
	0,00
	0

	Oberhavel
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Oberspreewald-Lausitz
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Oder-Spree
	295.691,26
	36
	10.776,00
	7
	0,00
	0

	Ostprignitz-Ruppin
	9.450,00
	2
	89.592,00
	54
	14.190,00
	6

	Potsdam
	160.650,00
	62
	0,00
	0
	0,00
	0

	Potsdam-Mittelmark
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Prignitz
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0

	Spree-Neiße
	112.440,49
	41
	13.326,00
	62
	11.035,32
	44

	Teltow-Fläming
	0,00
	0
	246.465,00
	65
	117.091,00
	45

	Uckermark
	90.261,43
	9
	117.234,00
	38
	196.642,33
	95


Frage 3: Wie viele Personen pro Landkreis / kreisfreie Stadt sowie insgesamt auf das Land Brandenburg bezogen wurden im Zeitraum 1.3.2008 bis 1.1.2009 im Rahmen der Regionalbudgets gefördert?
zu Frage 3:

	Landkreis / kreisfreie Stadt
	geförderte Personen

	Barnim
	369

	Brandenburg an der Havel
	456

	Cottbus
	230

	Dahme-Spreewald
	360

	Elbe-Elster
	261

	Frankfurt (Oder)
	352

	Havelland
	263

	Märkisch-Oderland
	389

	Oberhavel
	247

	Oberspreewald-Lausitz
	281

	Oder-Spree
	806

	Ostprignitz-Ruppin
	288

	Potsdam
	185

	Potsdam-Mittelmark
	280

	Prignitz
	305

	Spree-Neiße
	195

	Teltow-Fläming
	440

	Uckermark
	443

	Land Brandenburg
	6150


Frage 4: Wie viele im Regionalbudget geförderte Personen waren am 1.1.2009 Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, betrieblichen Trainingsmaßnahmen, außerbetrieblichen Trainingsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung sowie an Maßnahmen zur Förderung beruflicher Weiterbildung. (In einer Übersicht bitte getrennt nach Maßnahmeart und Landkreis ausweisen.)
zu Frage 4:
	Landkreis / kreisfreie Stadt
	ABM
	betr. TM 
	außerbetr. TM
	AGH-Entgelt
	MAE
	FbW

	Barnim
	23
	26
	144
	48
	118
	20

	Brandenburg an der Havel
	24
	0
	0
	47
	232
	0

	Cottbus
	16
	0
	0
	25
	0
	57

	Dahme-Spreewald
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Elbe-Elster
	0
	0
	73
	0
	0
	10

	Frankfurt (Oder)
	58
	119
	0
	10
	143
	32

	Havelland
	0
	0
	0
	56
	35
	12

	Märkisch-Oderland
	Angaben liegen erst mit dem Verwendungsnachweis vor

	Oberhavel
	67
	0
	0
	0
	0
	0

	Oberspreewald-Lausitz
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Oder-Spree
	0
	0
	738
	31
	7
	0

	Ostprignitz-Ruppin
	26
	0
	0
	2
	34
	6

	Potsdam
	12
	0
	0
	19
	0
	0

	Potsdam-Mittelmark
	22
	0
	0
	0
	0
	0

	Prignitz
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Spree-Neiße
	14
	31
	0
	31
	26
	20

	Teltow-Fläming
	11
	0
	0
	0
	57
	0

	Uckermark
	38
	0
	250
	9
	38
	95


Frage 5:
Wie viele Teilnehmer am Regionalbudget konnten bis zum 1.1.2009 im Rahmen der zweiten Phase ohne anschließende zusätzliche Förderung in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden?
zu Frage 5:

	Landkreis / kreisfreie Stadt
	Übergang in sv-pflichtige Beschäftigung (einschließlich Existenzgründung und Ausbildung)

	Barnim
	66

	Brandenburg an der Havel
	67

	Cottbus
	56

	Dahme-Spreewald
	65

	Elbe-Elster
	51

	Frankfurt (Oder)
	51

	Havelland
	4

	Märkisch-Oderland
	77

	Oberhavel
	12

	Oberspreewald-Lausitz
	46

	Oder-Spree
	158

	Ostprignitz-Ruppin
	5

	Potsdam
	33

	Potsdam-Mittelmark
	44

	Prignitz
	22

	Spree-Neiße
	49

	Teltow-Fläming
	87

	Uckermark
	19


Frage 6:

In welchen Branchen und Bereichen und auf welcher Basis (Selbständigkeit, abhängige Beschäftigung) erfolgte die Eingliederung?
zu Frage 6:

*Übergänge in sv-pflichtige Beschäftigung / Existenzgründung / Berufsausbildung
	Landkreis / kreisfreie Stadt
	Branchen
	sv-pfl./Exis./Ausb.*

	Barnim
	Dienstleistung, Gesundheit, Handwerk, Landwirtschaft
	55 / 3 / 8

	Brandenburg an der Havel
	Pflege/soziale Bereiche, Metallbau, IT und Kommunikation, Zeitarbeit, Dienstleistung, Hotel- und Gaststättengewerbe, Handel, Handwerk, Landwirtschaft
	50 / 9 / 8

	Cottbus
	Sozialbereich, Pädagogik, Bildung, Handel, Biotechnologie, IT-Branche, Verkehr, Dienstleistung, Druckerei, Kfz-Branche, Werbung, Kälte-Klima-Technik, Kunstbereich, Unternehmensberatung
	40 / 7 / 9

	Dahme-Spreewald
	Landwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, HoGa, Handel, Büro, Gesundheitswesen, Industriereinigung, Versicherung, Zeitarbeit, Markisenbau, Wellness, Logistik, Elektronik, Bau
	33 / 10 / 22

	Elbe-Elster
	Dienstleistung, Industrie, Verwaltung, Handwerk, sozialer Bereich
	45 / 1 / 5

	Frankfurt (Oder)
	Solarenergie, Landesmusikverband, Wohlfahrtsverbände, Gastronomie, Medien, Hotelservice, Transport, Handwerk, Dienstleistung, Bauwesen
	42 / 0 / 9

	Havelland
	keine Angaben möglich
	4 / 0 / 0

	Märkisch-Oderland
	Angaben zu den Berufsfeldern werden erst nach Abschluss der Förderung erhoben.
	62 / 1 / 14

	Oberhavel
	Gartenbauhelfer, Produktionshelfer, Brenner/Schlosser, kauf. Sachbearbeiter, Hauspflegerin, Verkäufer, Maurer, Bauhelfer, Kfz-Mechaniker, Büroassistent
	12 / 0 / 0

	Oberspreewald-Lausitz
	Pflegebereich,  Zeitarbeit, Call-Center, Verkäufer, Automotiv, Stadtwerke, Metall, Gaststätte
	39 / 4 / 3

	Oder-Spree
	Branchen können nicht benannt werden.
	116 / 3 / 39

	Ostprignitz-Ruppin
	Angaben zu den Branchen sind nicht möglich.
	5 / 0 / 0

	Potsdam
	Verkauf, Handel, Sicherheitsdienste, Hotel, Gastronomie, Gesundheits- und Pflegebereich, Kfz-Branche, Hausdienstleistungen und Grünanlagen, Elektronik, Spedition, Bauhandwerk
	19 / 8 / 6

	Potsdam-Mittelmark
	Gastronomie, Handwerk, Handel, Dienstleistung
	23 / 13 / 8

	Prignitz
	Metallverarbeitung, Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie, Gesundheit und Altenpflege
	14 / 0 / 8

	Spree-Neiße
	keine Angaben möglich
	27 / 1 / 21

	Teltow-Fläming
	Metall, Handwerk, Dienstleistung, Bau, Hotel- und Gastgewerbe, Lager und Logistik, Lebensmittelindustrie, Einzelhandel, Büro, Altenpflege
	64 / 2 / 21

	Uckermark
	Erneuerbare Energien, Gesundheitswirtschaft, Tourismus, Handwerk und Industrie
	18 / 1 / 0


Frage 7: Wie bewertet die Landesregierung die Nachhaltigkeit der Eingliederung in reguläre Arbeit? (Bitte weisen Sie die Anzahl der Übergänge aus dem Regionalbudget in befristete und unbefristete Beschäftigung aus.)
zu Frage 7:

Durch eine enge Kooperation der regionalen Akteure  bei der Umsetzung der Förderung sind alle Voraussetzungen für eine nachhaltige Eingliederung in sv-pflichtige Beschäftigung, Ausbildung oder eine Existenzgründung gegeben. Im Ergebnis der Förderung Regionalbudget I und auch der laufenden Umsetzungsphase zeichnet sich ab, dass die Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Förderung mit den Grundsicherungsträgern, den Arbeitsagenturen, den regionalen Arbeitsförder- und Bildungsgesellschaften, der regionale Wirtschaft sowie den Sozialpartnern sich deutlich verbessert hat. 
Die Nichtbefristung bzw. Befristung eines Arbeitsvertrages ist kein Kriterium für eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag kann während der Probezeit (in der Regel 6 Monate) ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Bei unbefristeten Arbeitsverträgen ist jederzeit eine Weiterbeschäftigung oder eine Entfristung des Vertrages möglich. Eine Bewertung der Nachhaltigkeit der Eingliederung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kann nur durch eine längerfristige Evaluation erfolgen.

Zu den Befristungen der Arbeitsverträge wurden von den Landkreisen und kreisfreien Städten folgende Angaben gemacht:

	Landkreis / kreisfreie Stadt
	Angaben zur Befristung der Arbeitsverträge

	Barnim
	5 befristete, 55 unbefristete Verträge

	Brandenburg an der Havel
	56 % der Arbeitsverträge sind befristet

	Cottbus
	keine Angaben möglich

	Dahme-Spreewald
	15 befristete Verträge

	Elbe-Elster
	22 befristete, 29 unbefristete Verträge

	Frankfurt (Oder)
	keine Angaben möglich

	Havelland
	keine Angaben möglich

	Märkisch-Oderland
	keine Angaben möglich

	Oberhavel
	7 befristete, 5 unbefristete Verträge

	Oberspreewald-Lausitz
	ca. 80 % der Verträge sind unbefristet

	Oder-Spree
	keine Angaben möglich

	Ostprignitz-Ruppin
	keine Angaben möglich

	Potsdam
	keine Angaben möglich

	Potsdam-Mittelmark
	9 befristete, 14 unbefristet Verträge

	Prignitz
	keine Angaben möglich

	Spree-Neiße
	nur unbefristete Verträge

	Teltow-Fläming
	37 befristete, 27 unbefristete Verträge

	Uckermark
	keine Angaben möglich








